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- Ruckspiegel / Echo

Bericht tiber das Symposium «Revolution islamischen Rechts:
80 Jahre schweizerisches ZGB in der Tiirkei»

Universitdt Freiburg, April 2006

1926 tibernahm die Tiirkei das Schweizer Zivilgesetzbuch aus dem Jahr 1907
sowie das Schweizer Obligationenrecht aus dem Jahr 1911 in einer grosstenteils
wortwortlichen Ubersetzung der franzésischen Version des Originals. In der
Rechtsvergleichung spricht man bei einem solchen Vorgang von Rechtsrezep-
tion. Die tiirkische Rezeption schweizerischen Rechts erregte von Anfang an
grosse Aufmerksamkeit. Nicht nur die Tiirken sprachen schon bald von einer
Rechtsrevolution (hukuk devrimi), auch westliche Beobachter sparten nicht mit
Superlativen, um diese unvorhergesehene und in ihrer Radikalitit vorher nicht
gekannte Reform des Rechtswesens eines islamischen Staats zu beschreiben. Es
sah so aus, als hiitte sich die Tiirkei tiber Nacht vom eigenen islamischen Recht
abgekehrt und schweizerischem, also westlichem Recht zugewandt. Aufgrund
des ihr von innen wie aussen zugeschriebenen Ausnahmecharakters wart die
tiirkische Rezeption schweizerischen Rechts seit jeher viele Fragen auf. Was
geschah damals genau und wie und warum? Kam diese Rezeption wirklich einer
Revolution gleich? Kam sie tatsdchlich iiber Nacht, oder kniipfte sie an vorherige
Entwicklungen an? War sie ein in sich abgeschlossenes Ereignis oder ein Pro-
zess? Und wenn es sich um einen Prozess handelte, wie lange hat er gedauert,
oder dauert er noch an? Und schliesslich, hat sich die Sache gelohnt? War die
Rezeption ein Erfolg?

Um diese und andere Fragen zu diskutieren und womoglich eine Antwort auf sie
zu finden, hatten die Stiftung Forschungsstelle Schweiz — Tiirkei. die Juristische
Fakultit der Universitit Freiburg sowie die Schweizerische Gesellschaft Mittlerer
Osten und Islamische Kulturen am 20./21. Oktober 2006 zu einem Symposium
unter der Uberschrift «Revolution islamischen Rechts: 80 Jahre schweizerisches
ZGB in der Tiirkei» in den Senatssaal der Universitiit Freiburg geladen. (Dieser
zweitidgigen Tagung war im April 2006 bereits ein eintigiges Symposium an der
Ticaret Universitesi in Istanbul vorausgegangen.)

Fir den der Veranstaltung in Freiburg angemessenen wiirdigen Rahmen sorgte
nicht nur der Austragungsort, sondern auch die eréffnenden Reden von Herrn Alev
Kilig, Botschafter der Tiirkei in Bern, Frau Bundeskanzlerin Dr. h. ¢. Annemarie
Huber-Hotz sowie der beiden Organisatoren Walter Stoffel (Freiburg) und Hans-
Lukas Kieser (Freiburg und Ziirich), und nicht zuletzt die durchweg hohe Qualitiit
der insgesamt 17 Referate, die von den etwa 35 Teilnehmern des Symposiums
in sieben aufeinanderfolgenden Sitzungen gehort und hinterfragt wurden. Die
einzelnen Sitzungen waren in der Regel so organisiert, dass einer allgemeinen
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und beschreibenden Ortsbestimmung einer Fragestellung in einem ersten Vortrag
verschiedene Nuancen in den folgenden Vortrigen hinzugefiigt wurden. Hierbei
kam nicht nur der internationale, sondern auch und vor allem der interdiszipliniire
Charakter des Symposiums zur Geltung. Die Referenten kamen nicht nur aus
unterschiedlichen Lindern, der Schweiz, der Tilirkei oder Deutschland, sondern
auch unterschiedlichen Fachrichtungen: des theoretischen wie angewandten
Rechts, der Geschichte, Soziologie, Ethnologie und Anthropologie.

Den Beginn machten zwei grundlegende Sitzungen, in denen der Hintergrund
der Rezeption in Hinblick auf die Zeiten davor und danach, die Bedeutung und
Ziele der Reformen und die Frage nach ihren Urhebern beleuchtet wurden.
Osman Berat Giirzumar (Ankara) referierte uiber die Frage, inwieweit es bereits
im 19. Jahrhundert auf Seiten der Osmanen Bestrebungen gegeben hatte, Recht
durch Rezeption zu reformieren. Gottfried Plagemann (Istanbul) ging auf Aus-
einandersetzungen um die Rezeption vor der Rezeption ein, als im Ubergang
vom Osmanischen Reich zur republikanischen Tiirkei alternative Ansitze von
Rechtsreform mit oder ohne Rezeption diskutiert wurden, ohne dass sie sich
hitten durchsetzen lassen. Heinz Kiufeler (Ziirich) fragte nach «autoritiren
Kontinuitdten» in der kemalistischen Auffassung eines bedeutenden Prinzips im
Islam: Al-amr bi"l-matuf wa'l nahy “an al-munkar, das Gute, weil Bekannte, zu
gebieten und das Schlechte, weil Unbekannte, zu verbieten. Bagsak Baysal Erman
(Istanbul) gab eine Ubersicht iiber den eigentlichen Vorgang der Rezeption im
Jahre 1926 und die weitere Entwicklung bis heute. Biilent Ucar (Bochum) sprach
iber die innertiirkische Debatte um die Reform nach der Reform, die sich im
Verlaufe des 20. Jahrhunderts aufgrund verschiedener Faktoren konjunkturell
unterschiedlich entfaltete. Hans-Lukas Kieser widmete seinen Vortrag Mahmut
Bozkurt, der als tiirkischer Justizminister und ehemaliger Doktorand der Rechts-
fakultit in Freiburg massgeblichen Anteil an der Entscheidung fiir eine Rezeption
schweizerischen Rechts hatte.

Die nichsten beiden Sitzungen beschiiftigten sich mit den Auswirkungen der
Rezeption auf die Frauen- und Menschenrechte und das Familienrecht. Siikran
Sipka (Istanbul) hob den emanzipatorischen Charakter der Einflihrung des
tiirkischen Zivilgesetzbuches 1926 hervor und ging sogar so weit, von einer
eigentlichen Frauenrechtsrevolution zu sprechen. Osman Can vom tiirkischen
Verfassungsgerichtshof ibernahm die Frage der Menschenrechte und gab zu-
dem eine lange staatsphilosophische Herleitung, in deren Verlauf er zeigte, dass
das Osmanische Reich seinem Wesen nach politisch sikular gewesen sei; der
Islam als Mehrheitsreligion sei lediglich eine soziologische Tatsache gewesen.
Mahide Aslan (Luzern) stellte ihr Dissertationsprojekt vor, eine Untersuchung
der Umsetzung der Rezeption anhand der Praxis des Kassationsgerichtshofs in
Ankara in den 1930er-, 40er- und 50er-Jahren. Giinter Seufert (Nikosia) stellte
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die frauenrechtlichen Inhalte des tiirkischen Zivilgesetzbuchs den heutigen unter-
schiedlichen soziologischen Realititen von Stadt und Land gegeniiber und fand,
das Recht hatte sich mittlerweile doch tiberwiegend durchgesetzt.

Die Sitzungen vier und finf verliessen zeitweise die Tiirkei als Objekt der Be-
trachtung und wandten sich ehemaligen osmanischen Gebieten und der Schweiz
selbst zu. Astrid Meier (Ziirich) suchte nach Reaktionen auf die tiirkische Re-
zeption in der arabischen Welt und Indien. Edouard Conte (Bern) erkundete das
islamische Familienrecht in Paldstina. Hermann Schmid vom schweizerischen
Bundesamt fiir Justiz gab einen Uberblick iiber die familienrechtlichen Reformen
in der Schweiz seit den 1980er-Jahren. Sami Aldeeb (Lausanne) versuchte einen
Vergleich des Personenstandsrechts der Tiirkei und Agyptens. Anne-Banu Brand
(Baden, Schweiz) verglich das Rechtsinstitut Scheidung in der Tirkei und der
Schweiz. Die letzte Sitzung kehrte zur Tiirke1 als direktem Forschungsobjekt zu-
riick und miindete in eine Schlussrunde zusammenfassender und organisatorischer
Art. Ali Civi (Izmir und Basel) fasste den Stand des tiirkischen Familienrechts
80 Jahre nach der Rezeption schweizerischen Familienrechts samt einer Reihe
von Reformen in der jiingsten Zeit zusammen. Sein Restimee ist gewissermassen
stellvertretend fiir das gesamte Symposium. Trotz vieler vor allem antinglich
zu iiberwindender Hindernisse und vieler unterwegs zu korrigierender Fehler
setzte sich die Rezeption als ein zwar noch immer nicht abgeschlossener, aber
doch auch unumkehrbarer Prozess durch. Urs Fasel (Freiburg) fragte, was man
aus dem Beispiel von Rezeption in der Tiirkei einerseits fiir das vergleichende
Studium von Rezeptionen und andererseits vermittels einer wiinschenswerten
aber oft nicht vorhandenen Reziprozitit fiir die Rechtsfortentwicklung in der
Schweiz lernen konne. Ein vergleichender gemeinsamer schweizerisch-tiirkischer
Zivilrechtskommentar wire ein Schritt in die richtige Richtung.

Die Ergebnisse des Symposiums sollen iiberarbeitet in einem Tagungsband fest-
gehalten werden. Bis dahin sei auf den ausfiihrlichen Tagungsbericht von Kerem
Oktem (Oxford) (http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/tagungsberichte/id=1356)
und auf einige im Internet vorab verdffentlichte «Vorbereitende Papiere» zum
Symposium (http://www.hist.net/kieser/frO6/papiere/) verwiesen.

Jan Goldberg (Bonn)

185



	Bericht über das Symposium "Revolution islamischen Rechts: 80 Jahre schweizerisches ZGB in der Türkei"

